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Zu den ausgeprägt föderalen Merkmalen der
Verfassung des Kaiserreiches gehörten die
weit reichenden außenpolitischen Befugnisse
der Bundesstaaten. Insbesondere das aktive
und passive Gesandtschaftsrecht stand neben
dem Reich auch den Ländern zu. Wie die Län-
der ihren außenpolitischen Bewegungsspiel-
raum ausnutzten, wurde von der diplomatie-
geschichtlichen Forschung bislang wenig be-
leuchtet. Das Politische Archiv des Auswär-
tigen Amts (PA AA) nahm sich dieser Frage
deshalb im Rahmen eines Kolloquiums zu sei-
nem 90-jährigen Bestehen an. Am 3. August
1920 hatte das Auswärtige Amt sein damals
noch so genanntes Hauptarchiv eingerichtet.
Als Ressortarchiv, das die Akten des deut-
schen Auswärtigen Dienstes seit 1867 bzw.
1871 verwahrt, stellt es seitdem eine Beson-
derheit unter den deutschen Staatsarchiven
dar.1

Anhand von Fallbeispielen sollten drei As-
pekte untersucht werden: Die Geschichte der
Außenpolitik und der Diplomatie der Län-
der, die Organisation der dafür zuständigen
Auswärtigen Dienste und die heutige archivi-
sche Überlieferungslage. Mit über 70 Teilneh-
mern vor allem aus Archiven, universitärer
Forschung, Presse und Diplomatie konnte ei-
ne erfreuliche Resonanz auf dieses Vorhaben
registriert werden.2

Zur Eröffnung der wissenschaftliches Kol-
loquiums aus Anlass des 90. Gründungsta-
ges des Politischen Archivs des Auswärti-
gen Amts, das im Besucherzentrum des Aus-
wärtigen Amts stattfand, hob der Leiter der
Zentralabteilung des Auswärtigen Amts HA-
RALD BRAUN (Berlin) die gleichermaßen
politische und kulturelle Bedeutung des Po-
litischen Archivs als des Gedächtnisses der
deutschen Außenpolitik hervor. Das im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen für je-
dermann zugängliche Archiv stehe auch für

den transparenten Umgang des Auswärtigen
Amts mit der eigenen Vergangenheit. Im An-
schluss führte der Leiter des Politischen Ar-
chivs LUDWIG BIEWER (Berlin) in das The-
ma der Tagung ein.

Die Außenpolitik der Länder wird nur vor
dem Hintergrund der Reichsaußenpolitik ver-
ständlich, den GREGOR SCHÖLLGEN (Er-
langen) in seinem einleitenden Vortrag un-
ter dem Titel „Gefangen im Erfolg“ erhellte:
Die 1871 begründete halbhegemoniale Stel-
lung des Reiches sei instabil und das deutsche
Sicherheitsbedürfnis nicht mit dem Gleichge-
wicht der Großmächte vereinbar gewesen. Be-
reits Bismarck sei gezwungen gewesen, von
seinen ursprünglichen außenpolitischen Ma-
ximen abzurücken und sich auf eine Verwick-
lung in die Orientalische Frage und das ko-
lonialpolitische Abenteuer von 1884/85 mit
seinen belastenden Folgen im Verhältnis zu
Großbritannien einzulassen. Seine Nachfolger
hätten sich trotz eines neuen außenpolitischen
Stils, dem die alte Berechenbarkeit gefehlt
habe, nicht aus dem Schatten der Vorgaben
Bismarcks lösen können. Das grundsätzliche
Optionsproblem, auf das Bismarck mit dem
Geflecht seiner teilweise widersprüchlichen
Bündnisverträge zu reagieren versucht habe,
sei mit der Annexionskrise von 1908 endgül-
tig für eine einseitige Bindung an Österreich-
Ungarn entschieden worden. Angesichts der
als solche wahrgenommenen Einkreisung des
Reiches, die auch als Selbstauskreisung be-
trachtet werden könne, habe sich die Reichs-
leitung 1914 vor die Wahl gestellt gesehen,
entweder Bismarcks Werk in Richtung auf ei-
ne volle Hegemonie offensiv zu vollenden
oder dessen Zerschlagung durch die anderen
Großmächte in Kauf zu nehmen.

Die Vormittagssektion wandte sich, mode-
riert von HOLGER BERWINKEL (Berlin), so-
dann dem engeren Thema der Tagung und
hier zunächst den beiden – nach Preußen –
„großen“ noch diplomatisch aktiven Ländern
zu. Über das Königreich Bayern, das 1870
außenpolitische Reservatrechte hatte durch-
setzen können, referierte GERHARD HET-
ZER (München). Die Aufrechterhaltung von

1 Nähere Informationen unter www.diplo.de/archiv
(09.09.2010).

2 Vgl. Die Welt vom 31. Juli 2010 und Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 4. August 2010.
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Teilen des Netzes bayerischer Gesandtschaf-
ten und Konsulate nach der Reichsgrün-
dung habe vor allem der demonstrativen Be-
hauptung bayerischer Selbstständigkeit ge-
dient. Der in der Reichsverfassung vorgesehe-
ne Bundesratsausschuss für die Auswärtigen
Angelegenheiten, in dem Bayern der Vorsitz
zukam, sei hingegen bedeutungslos geblie-
ben. Umgekehrt hätten Frankreich und Russ-
land versucht, durch die Beibehaltung oder
Aufwertung ihrer Gesandtschaften in Mün-
chen die Karte der bayerischen Souveräni-
tät im preußisch dominierten Reich zu spie-
len. Das Ministerium des Königlichen Hauses
und des Äußern als präsumtive Schaltzentra-
le bayerischer Außenpolitik sei dabei perso-
nell schwach besetzt und durch die Zuwei-
sung sachfremder Aufgaben zusätzlich belas-
tet gewesen. Erst ab 1916 habe die bayerische
Außenpolitik wieder an Dynamik gewonnen,
die sich in einer eigenen Kriegszielpolitik und
der Entsendung eines Vertreters zu den Frie-
densverhandlungen von Brest-Litowsk geäu-
ßert habe. Die außenpolitischen Bestände im
Bayerischen Hauptstaatsarchiv deckten das
Ministerium und die Auslandsvertretungen
ab, wobei für die zahlreichen Honorarkon-
sulate eine insgesamt mangelhafte Aktenfüh-
rung festzustellen sei. Einen Schwerpunkt der
Überlieferung bildeten die Akten des Gesand-
ten in Berlin und Bundesratsbevollmächtigen,
die als historische Quelle auch deshalb bemer-
kenswert seien, weil dieser Posten 38 Jahre
lang, bis 1918, durch denselben Diplomaten,
Graf Lerchenfeld, ausgefüllt worden sei. Be-
reits unmittelbar nach der Novemberrevoluti-
on seien die ersten Dokumente aus den baye-
rischen diplomatischen Akten veröffentlicht
worden.

JÖRG LUDWIG (Dresden) trug für Sach-
sen einen Befund mit deutlichen Parallelen
vor: Wieder habe das Beharren auf einem ei-
genen diplomatischen Apparat der ostenta-
tiven Behauptung von Restsouveränität ge-
dient, wobei die Unterhaltskosten allerdings
zum Anlass parlamentarischer Auseinander-
setzungen zwischen konservativen Befürwor-
tern und liberalen und sozialdemokratischen
Kritikern geworden seien. Der Arbeitsalltag
an den verbliebenen Gesandtschaften inner-
halb Deutschlands und in Wien sei – ent-
sprechend der eher symbolischen Bedeutung

dieser Posten – in der Regel mehr vom ge-
sellschaftlichen Leben als von politischer Ge-
staltung geprägt gewesen. Das 1831 einge-
richtete Ministerium der Auswärtigen An-
gelegenheiten sei nach der kurzlebigen Re-
aktivierung sächsischer Außenpolitik unter
dem Ministerpräsidenten von Beust perso-
nell schwach besetzt geblieben. Die Gesandt-
schaft in Berlin sei aber zum Instrument der
Verfolgung innenpolitischer Ziele Sachsens
im Reich geworden. Die Eingliederung Sach-
sens in den Norddeutschen Bund habe da-
her weniger eine Zäsur als eine Umwand-
lung der klassischen zu einer innerdeutschen
Außenpolitik bedeutet. Diese Entwicklung
habe archivisch in den größtenteils bereits
mit Online-Findmitteln erschlossenen Bestän-
den des Ministeriums und der Gesandtschaf-
ten Berlin, Darmstadt, Karlsruhe, München,
Stuttgart, Weimar und Wien im Hauptstaats-
archiv Dresden einen reichhaltigen und diffe-
renzierten Niederschlag gefunden.

Die von MARTIN KRÖGER (Berlin) mode-
rierte Nachmittagssektion eröffnete Frau Pro-
fessor ANTJEKATHRIN GRAßMANN (Lü-
beck). Das Beispiel der Hansestädte Lübeck,
Hamburg und Bremen ließ einen grundsätz-
lichen anderen, handelspolitisch geprägten
Blick auf die Unterhaltung eigener Auslands-
beziehungen der Länder erkennen. Zwischen
1825 und 1865 hätten die drei Städte mehr
als 20 Freundschafts-, Handels- und Schiff-
fahrtsverträge abgeschlossen; wegen des pro-
tokollarischen Vorranges Lübecks als ältes-
ter ehemaliger Reichsstadt seien diese Verträ-
ge im dortigen Stadtarchiv hinterlegt worden.
Die hanseatischen außenpolitischen Interes-
sen seien bis zur Gründung des Norddeut-
schen Bundes durch ein weit gespanntes Netz
von Honorarkonsuln, meistens in der Fremde
ansässigen Kaufleuten, wahrgenommen wor-
den. Die Überführung des Konsularwesens
auf den Bund bzw. das Reich habe man da-
her als Verzicht verspürt, wobei die Reaktio-
nen in den Hansestädten differenziert ausge-
fallen seien. Effektiv habe dies jedoch keinen
Verlust bedeutet, da die neuen Berufskonsula-
te des Bundes bzw. Reiches über bessere ope-
rative Möglichkeiten verfügt und das außen-
politische Gewicht des neuen Nationalstaates
das der unabhängigen Stadtstaaten bei wei-
tem überstiegen hätten. Erfahrungen aus der
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konsularischen Praxis der drei Städte seien
dabei in den Aufbau des neuen Konsularwe-
sens eingeflossen.

An diese Fallbeispiele schloss sich eine pro-
blemorientierte Untersuchung der Tragfähig-
keit des „Systems der zwei Ebenen“ von
Reichs- und Länderaußenpolitik an, für die
SEBASTIAN DAMM (Berlin) den Indikator
des Krieges als Belastungsprobe heranzog.
Der Vergleich dokumentierte das Arrange-
ment der Länder mit dem weit gehenden Ver-
lust ihres außenpolitischen Spielraums: 1867
habe Hessen während der Luxemburger Krise
trotz der anteiligen Mitgliedschaft im Nord-
deutschen Bund und seiner Militärkonventi-
on mit Preußen noch ein militärisches Zu-
sammengehen mit Frankreich erwogen; 1870
habe die nationale Stimmung die anfängli-
che Irritation der Länder wegen der Kriegsge-
fahr rasch überwogen. Eine fatalistische Hal-
tung zu den auswärtigen Angelegenheiten
habe die Länder schließlich in den Ersten
Weltkrieg hineinschlittern lassen. Die Zustim-
mungsbedürftigkeit eines Angriffskrieges ge-
mäß der Reichsverfassung sei eine Formsa-
che gewesen; auch in der Kriegszielpolitik
sei die Rolle der Länder marginal geblie-
ben. Erst in der Spätphase des Krieges sei
im Gefolge der bayerischen Präsenz in Brest-
Litowsk und der „Luxburg-Affäre“ die baye-
rische und sächsische Außenpolitik reakti-
viert sowie in den Hansestädten eine Neu-
ausrichtung der Reichsaußenpolitik gefordert
worden. Solche Bruchlinien in dem für das
Kaiserreich charakteristischen „System der
doppelten Außenkompetenz“ hätten auftre-
ten können, wenn und soweit spezifische In-
teressen der Länder von der Politik des Rei-
ches abgewichen seien. Zum Ausbruch aus
diesem System hätten den Ländern militäri-
sche wie diplomatische Mittel zur Verfügung
gestanden.

MARTIN KRÖGER (Berlin) kehrte zum An-
lass des Kolloquiums zurück und erhellte die
Gründungsgeschichte des Politischen Archivs
in den Jahren 1918 bis 1920. Diese sei eng ver-
bunden gewesen mit groß angelegten Doku-
mentenveröffentlichungen aus den Akten des
Auswärtigen Amts: unter der Revolutionsre-
gierung zunächst im Zeichen der innerstaatli-
chen Aufklärung der Verantwortung für den
Kriegsausbruch, dann im Kampf gegen die

so genannte „Kriegsschuldlüge“. Die Samm-
lung, Auswertung und Publikation von Un-
terlagen, zunächst für die durch Karl Kauts-
ky angestoßene Edition zum Kriegsausbruch,
dann für die monumentale Reihe „Die Gro-
ße Politik der europäischen Kabinette“, die in
54 Teilbänden binnen sechs Jahren erschien,
habe als Grundlage einer geordneten Überlie-
ferungsbildung und eines professionellen Ar-
chivbetriebs bedurft. Die Ordnung der von
der Registratur abgegebenen Bestände im Ar-
chiv sei nach Territorien erfolgt und habe
die politischen Umbrüche in Europa nach
dem Versailler Vertrag in der archivischen
Bestandsbildung – allerdings inkonsequent –
nachvollzogen.

Zum Abschluss zog JOHANNES FREI-
HERR VON BOESELAGER (Berlin) ein Re-
sümee der ertragreichen Tagung. An alle
Vorträge schloss sich jeweils eine engagier-
te Diskussion an. Es gelang, die versammel-
ten Fallstudien in Beziehung zueinander zu-
setzen. Historische Parallelen und Sonderent-
wicklungen erschlossen sich Referenten wie
Diskutanten ebenso wie aktuelle Bezüge, et-
wa zur weiteren Entwicklung der nationa-
len Diplomatie im Verhältnis zu dem im Auf-
bau befindlichen Europäischen Auswärtigen
Dienst. Auch wurden Forschungsdesidera-
te benannt, etwa Spezialuntersuchungen zu
einzelnen Auslandsvertretungen der Länder
oder prosopographische Studien zu ihrem di-
plomatischen Korps; es sei darauf hingewie-
sen, dass sich mit dem vom Auswärtigen
Amt herausgegebenen Biographischen Hand-
buch des deutschen Auswärtigen Dienstes
1871–1945 ein Referenzprojekt derzeit der Fer-
tigstellung nähert. Den Veranstaltern bleibt zu
hoffen, mit diesem Kolloquium einen Impuls
zur weiteren Bestellung eines wichtigen For-
schungsfeldes gegeben zu haben. Die Druck-
legung des Tagungsbandes ist für 2011 vorge-
sehen.

Konferenzübersicht:

Harald Braun (Berlin): Eröffnung

Ludwig Biewer (Berlin): Einführung

Gregor Schöllgen (Erlangen): Deutsche Au-
ßenpolitik 1871–1918

Gerhard Hetzer (München): Auswärtige Poli-
tik als deutscher Bundesstaat: Das Königreich
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Bayern

Jörg Ludwig (Dresden): Sächsische Außenpo-
litik 1871–1918: Grundzüge, Behördenorgani-
sation und Archivbestände

Antjekathrin Graßmann (Lübeck): Das Ende
souveräner hanseatischer Außenpolitik seit
1867 – nur ein Verzicht?

Sebastian Damm (Berlin): Landesaußenpoli-
tik unter Waffen

Martin Kröger (Berlin): Zur Gründung des
Politischen Archivs des Auswärtigen Amts
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